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J. Gemeindeſachen .

Sparkaſſen und Krieg .

L. Iſt der Sturm auf Sparkaſſen im Falle eines

Krieges berechtigt ?

( Von A. Bundſchuh . )

In der letzten Zeit konnte man faſt täglich
in den Zeitungen leſen , daß da und dort , beſonders
in größeren Städten (3. B. Stettin , Metz , Eſſen ,
Bonn u. a. ) , Sparkaſſen einen ſtarken Anſturm

ſeitens des einen Krieg befürchtenden Publikums
auszuhalten hatten . Dieſer Anſturm war in der

Hauptſache wohl eine Folge davon , daß die Leute ,
die ihre Erſparniſſe auf Sparkaſſen angelegt hat⸗

ten , befürchteten , ihre Gelder wären im Kriegs —
falle auf dieſen Geldinſtituten irgendwie gefährdet ,
ſie würden derſelben ſchließlich verluſtig gehen ; das

erhellt wenigſtens aus den verſchiedenen Anfragen
von denen einige hier angeführt werden ſollen .
So lautet z. B. die Anfrage eines Einlegers aus

T. : „ Wie verhält es ſich im Kriegsfall mit den

Bezirksſparkaſſen , die unter Garantie der Ge —

meinden ſtehen ? Werden dieſe geſchloſſen , werden

die Erſparniſſe zur Deckung der Kriegsunkoſten ver —

wendet und beim „ Schiefgehen “ ganz oder teil —

weiſe verloren ? In den Satzungen der Kaſſe ſteht
nichts hierüber . Können Sie mir eine Kaſſe nen⸗

nen in der Schweiz , bei der dieſes ausgeſchloſſen
und genügende Sicherheit für die Erſparniſſe vor —

handen iſt ?“

Ferner ſchreibt u. a. ein Mündel in South⸗
borne ( England ) an ſeinen Vormund in H. ( Amt

Konſtanz ) : „ Wie man in den hieſigen Zeitungen

lieſt , iſt zwiſchen Frankreich und Deutſchland eine

gefährliche Lage , was vielleicht zum Krieg fühcet .
In Berlin ſoll das Geld von den Banken abge —

hoben ſein mit ungefähr 600 Millionen Mark .

Wollen Sie ſofort mir Mitteilung machen , wenn

die Sparkaſſe in S . geſchloſſen werden ſollte , damit

Sie das Geld abheben können , bevor es zu ſpät
iſt , und ich nicht noch meine paar Groſchen ver —

lieren . Hier wird nämlich viel von Krieg geſprö⸗
chen ? “

Ein grelles Licht auf die unglaublichen Be —

griffe , die noch da und dort über den Geldverkehr
und die Geldverwertung beſtehen , wirft auch fol⸗
gendes Beiſpiel : Kommt da eine Einlegerin , durch

Kriegsgerüchte ſtutzig gemacht , zur Sparkaſſe und

verlangt ihre Erſparniſſe zurück . Der Kaſſenbe⸗
amte zählt ihr das Geld hin , ſie zählt es nach
und ſchiebt es dann dem Beamten mit den Wortenz
wieder zurück , ſie brauche das Geld eigentlich nicht ,
ſie habe nur einmal nachſehen wollen , ob das

von ihr eingelegte Geld überhaupt noch da ſei .
— Angeſichts dieſer Tatſachen erſcheint es zeit⸗
gémäß , die Frage zu erörtern , ob im Falle eines

Krieges wirklich Anlaß zu dergleichen Befürch —

tungen vorliegt , ob überhaupt im Kriegsfall der
Sturm auf Sparkaſſen irgendwie berechtigt er —

ſcheint . Dieſe Frage iſt , wie gleich im voraus

geſagt ſein ſoll , mit einem entſchiedenen „ Nein “
zu beantworten .

Es dürfte zunächſt angezeigt ſein ,

ſich die Geld und Kreditwirtſchaftsverhältniſſe im

allgemeinen und die Unterlagen , die den Ein⸗

legern von den Sparkaſſen als Sicherheit geboten ,
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werden , etwas näher anzuſehen . Greifen wir unter

den beſtehenden öffentlichen Kaſſen und ſonſtigen

Geldinſtituten die mehrerwähnten von Städten u.

Gemeinden verbürgten , unter Staatsauſſicht ſtehen⸗

den Sparkaſſer und von dieſen diejenigen des

Amtsbezirks Konſtanz heraus . Die Einlagen der

ſechs Sparkaſſen dieſes Bezirks ſind Ende 1910

auf die hohe Summe von 40 Millionen Mark

angewachſen . Bei dieſen Sparkaſſen herrſcht , ent⸗

ſprechend ihrer geſchäftlichen Ausdehnung , ein

ſteter Verkehr ; der eine bringt Geld , der andere

holt ſolches . In dieſem ſteten Wechſelverkehr
kann es nun allerdings vorkommen , daß zeitweiſe

ſelbſt größere Kaſſen nicht 500 Mark Barvorrat

beſitzen . Das macht den Kaſſen aber keine Sorge ,

da täglich Einlagen gemacht werden und dadurch

der Geldvorrat bald ' wieder auf eine dem Ge⸗

ſchäſtsumfang entſprechende Höhe gebracht iſt .

Ihrem Zwecke entſprechend müſſen die Sparkaſſen
darauf bedacht ſein , den Sparern ihre Erſparniſſe
in tunlichſt bequemer Weiſe abzunehmen und ebenſo

vorteilhaft wie ſicher anzulegen und zu verwal⸗

ten . Sodann müſſen die Sparkaſſen aber auch

die Mittel herauswirtſchaften , die ſie inſtandſetzen ,

ihre Verwaltungskoſten zu beſtreiten , einen au⸗

gemeſſenen Reſervefonds anzuſammeln und auch

für die bürgenden Gemeinden etwas zu erübrigen⸗

Sie müſſen alſo das eingelegte Geld ſo raſch als

möglich , um keinen Zinſenverluſt zu erleiden , wie⸗

der an den Mann zu bringen ſuchen und zwar zu

einem entſprechend höheren Zinsfuß .

Die ſechs Sparkaſſen des Amtsbezirks Kon⸗

ſtanz zahlen an Zinſen für die Einleger 4 ( Proz . )

mal 40 600 000 M. gleich 1,6 Mill . Mark jährlich ,

während die Kaſſe ſelbſt von den Schuldnern dieſer

40 Mill . durchſchnittlich erhebt 4 / ( Prozent ) mal

40 000 000 M. gleich 1,8 Mill . Mark ; dieſe Kaſſen

haben alſo einen Bruttogewinn von 200 000 M. n,
welchem Betrage noch der Ertrag aus dem

eigenen Vermögen ( Reſervefonds ) , alſo aus

2 Mill . Mark , mit etwa 90 000 M. zuzuſchlagen iſt .

Von dem Ertrag mit 290000 M. werden nach Be⸗

ſtreitung des geſamten Verwaltungsaufwandes noch

rund 230000 M. für den Reſervefonds und für

Ueberweiſung an die bürgenden Gemeinden jähr⸗

lich übrig bleiben .

Den Einlegern iſt es nun von Intereſſe zu

wiſſen , welche Vermögensteile im kritiſchen Falle

für dieſe 40 Mill . Einlagen haften . Nach un⸗

ſerem Sparkaſſengeſetz vom Jahre 1880 haften da⸗

für
1) das eigene Vermögen ( Reſervefonds )

der Kaſſen mit 2 Mill . Mark EEinlagen ſind es 40,

ausgeliehene Kapitalien aber 42 Mill . Mark ) ;

2) das geſamte Vermögen der bürgenden

Gemeinden , das ſich auf viele Mill . Mark beläuft .
Es iſt dies das Vermögen der Stadt Konſtanz

und nahezu ſämtlicher Bezirksgemeinden ( 39 ;

3) die geſamte Steuerkraft dieſer Ge⸗

meinden , die in dem Steuerwert von 420 Mill .
Mark ( 1911 ) verkörpert iſt und im gegebenen Falle

im Umlageverfahren herangezogen würde ;

J) die Forderungen der Sparkaſſen
ſelbſt in Höhe von 40 Mill . Mark , die etwa zu

90 Prozent in erſtklaſſigen Hypotheken aus⸗

ſtehen . ( Etwa 10 Prozent entfallen auf Staats⸗

und Städtepapiere , Schuldſcheine gegen Bürgſchaft

ꝛc. ) Der Schätzungswert der dieſen Sparkaſſen ver⸗

pfändeten Privatgrundſtücke und Gebäude beziffert
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ſich , da die Beleihungsgrenze ſich zwiſchen 50 und

60 Prozent bewegt , etwa auf 65 bis 70 Mill . Mack .

Da die Sparkaſſen geſetzlich er ſte ' s Pfandrecht be —

ſitzen , ſo würden dieſe unter Ziffer 4 erwähntem

verbrieften und ſonſt . Forderungsrechte in Verbin⸗

dung mit dem eigenen Vermögen ( Ziffer 1) allein

ſchon ausreichende Deckung für die 40 Mill . Ein⸗
lagen bieten , und es würde die Gemeindebürg⸗

ſchaft Ziffer 2 und 3) , die nach menſchlicher Be —

rechnung niemals in Anſpruch genommen wird ,

nicht mehr nötig ſein . Gleichwohl iſt dieſe Ge⸗

meindegarantie für die Sparkaſſe ſehr wichtig and

wertvoll , denn ſie bildet in Verbindung mit der

ſtreng durchgeführten Staatsauffſicht wohl die

Grundlage für das große Vertrauen , das die Be⸗

völkerung den verbürgten Sparkaſſen entgegen —⸗

bringt .

Die oben erwähnten Hypotheken der Spar⸗

kaſſen haben das Gute , daß die in ihnen ver⸗

rfändeten Gebäude und Grundſtücke vom Feinde
nicht weggetragen werden können , und daß für

etwaige Beſchädigungen an Gebäuden dem Be —

ſitzer — hier der Sparkaſſe als Pfandgläubigerin
nach einem beſonderen Reichsgeſetze — vom

Reiche Entſchädigung zu leiſten iſt . Solche Hypothe —
ken ſind daher beſonders in Kriegszeiten wert —

voller und beliebter als Staats - und Städtepa —

piere . Bei dieſen Verhältniſſen und der durch unſer

Sparkaſſengeſetz geſchaffenen Rechtslage treffea alſo

bei den verbürgten Sparkaſſen die Vorausſetzungen

für raſche Geldbeſchaffung inſofern in hohem

Maße zu , als zu Kapitalaufnahmen , die lediglich

der Schuldentilgung ( alſo der Rückzahlung der Ein⸗

lagen ) dienen , Genehmigung des Verbands - ( Bür —⸗
gerausſchuſſes ) und der Staatsbehörde nicht er⸗

forderlich iſt und für die Einlöſung einer durch

einfachen Schuldſchein des Sparkaſſenorgaas

eingegangenen Schuldverbindlichkeit die gleich en

Sicherheitsfaktoren ( oben Ziffer 1 —4 ) haften .

Dabei iſt zu beachten , daß der aufgenommenen
Kapitalſumme ſtets Forderungsrechte der Sparkaſſe
in gleicher Höhe gegenüber ſtehen ; die Sparkaſſe

macht , um flüſſiges Geld zu erlangen , dieſe Forde —

rungsrechte eben nur deshalb nicht geltend , weil

ſie ( hren Hypothekenſchuldnern durch eine Kün⸗

digung keine Verlegenheit bereiten oder durch den

Verkauf von Inhaberpapieren ſelbſt keine Verluſte

erleiden möchte .
Welche Privatperſon , welches Bank - oder ſonſt .

Geldinſtitut dermag eine Sicherheit in dieſem Um⸗

fange zu bieten ? !

Bei Ausbruch eines Krieges werden zwar Lom —

barddarlehen ſeitens der Reichsbank , die alsdann
neben ihrer Aufgabe als Zentralgeldinſtitut für
die geſamte Volkswirtſchaft auch als Zentralkriegs⸗

kaſſe für das deutſche Reich zu fungieren hat , nicht

zu erhoffen ſein ; auch die Privatbanken werden

bei der herrſchenden Geldnot nicht immer hierzu

imſtande ſein . Gleichwohl dürfte auch die weitere

Frage , ob die Sparkaſſen beim Kriegsausbruch

raſch das nötige Kleingeld von Banken dc.

erhalten werden , um den erhöhten Anforderungen
der Einleger dienen zu können , zu Beſorgniſſen
keinen Anlaß bieten , beſonders dann nicht , wenn

das Reich mit dem Tage der Mobilmachung Dar⸗

lehenskaſſen errichtet mit dem Recht der Ausgabe
von Kaſſenſcheinen , wie dies Preußen in den

Jahren 1848 , 1866 und 1870 mit ſehr gutem Er⸗

folg getan hat . Dieſe Darlehenskaſſen haben die
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Berechtigung , Lombarddarlehen gegen mäßige Zin⸗

ſen in Geſtalt von Kaſſenſcheinen zu ge⸗

währen , die das Reich 33 — und die von

allen öffentlichen Kaſſen zum Nennwert in Zahlung
genommen werden müſſen . Es iſt dies nichts an⸗

deres als eine vorübergehend e Mobilmachung
des feſtgelegten Nationalvermögens . Der Ge⸗

ſamtbetrag der Darlehen , mit denen 3 die

Darlehenskaſſen ausgeſtattet hat , belief ſich 1848

auf 10, 1866 auf 25 und 1870 auf 30 Milt . Taler .

Heute würden beim Kriegsausbruch fürs ganze
Reich bei entſprechender Berückſichtigung des Han —
dels - und Gewerbeſtandes , der Sparkaſſen und

ſonſtigen Geldinſtitute wohl 2
Milli

forderlich ſein . Dieſe Kaſſenſcheine entbehren zwar
der Geldunterlage , ſie ſind aber durch die zu hin —

terlegenden Pfandobjekte ( bei verbürgten Spar —

kaſſen mit den Sicherheitsunterlagen Ziffer 1 —

dürfte einfacher Schuldſchein genügen ) und

die Garantie des Reiches ſo gut fundiert ,
daß an ihrer willigen Aufnahme im Binnenverkehr
keinen Augenblick zu zweifeln iſt . Es wird nicht
einmal nötig ſein , auf das im äußerſten Falle

anzuwendende Hilfsmittel des Zwangskurſes hin —
zuweiſen .

In hohem Maße erfreulich iſt es , feſtſtellen

zu können , daß bei den Sparkaſſen in den Jahren
1870 —71 keinerlei Schwierigkeiten in gedachter

Richtung zu beobachten waren und daß auch die

eingangs erwähnten , durch Sparer in jüngſter Zeit

beſtürmten Sparkaſſen den geſtellten Anforder —

ungen in raſcher und glatter Weiſe gerecht gewor —
den ſind . Erfahrungsgemäß bringen ſolche ängſt⸗

liche Einleger — ihre Torheit einſehend — ſchon
nach wenigen Tagen die abgehobenen Gelder zur

Sparkaſſe beſchämt wieder zurück .

Hiernach kann allen , denen ihr Vaterland

lieb iſt und die nicht dazu beitragen wollen , die

in kritiſchen Zeiten auf dem geſamten Wirtſchafts⸗
leben ohnehin laſtende Spannung noch zu erhöhen ,
nicht dringend genug empfohlen werden , die nach⸗
ſtehenden unwiderlegbaren Tatſachen zu beherzigen .
Dabei darf er keinen Unterſchied ob die

Wirtſchaftskriſis infolge kriegeriſcher Verwickel —

ungen oder aus anderen Urſachen ( Mißernten , Rück⸗

ſchlägen auf dem Eebiete der Induſtrie 2ch) ein⸗

getreten iſt :
1. Unter Kulturſtaaten iſt auch im Kriege

das Privateigentum unantaſtbar Die Gelder

der Sparkaſſen ( und anderer Kaſſen ) ſind als

Privateigentum jedem Zugriffe entzogen . Es

iſt undenkbar und ausgeſchloſſen , daß die Spar⸗

kaſſen zu Zahlungen an eine feindliche Macht ,
an das Reich oder den Staat angehalten werden

können .

2 . In Kriegs wie in Friedenszeiten gibt es

keinen ſichereren Ort für die Unterbringuug und

Sicherſtellung kleiner und großer Vermögen als

die Sparkaſſen und ſonſt . gut geleiteten Geld⸗

inſtitute ( Banken , Vorſchußvereine , Darlehens⸗

kaſſen ꝛc. ). Auch beim Verluſte des Sparbüch
leins iſt Gefahr für die Spareinlagen nicht

vorhanden , weil dieſe in den feuer und diebes⸗

ſicher verwahrten Kontobüchern der Sparkaſſe

eingetragen ſind , hier Zins tragen und in kri⸗

tiſchen Zeiten die Berechtigung zu Abhe⸗
bungen durch die Sparkaſſenbeamten ſtrenger
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geprüft wird , als in normalen Zeiten . Dage⸗

gen iſt in Kriegszeiten die Gefahr ſehr groß ,

daß das von der Sparkaſſe abgehobene Geld

dem Eigentümer aus dem „ Kaſten “ oder , Strumpf “

geſtohlen oder von Unberufenen aus einem an⸗

deren „Verſteck “ hervorgeholt wird .

3 . Von Geldanlagen im Auslande iſt

dringend abzuraten , da nicht vorauszuſehen iſt ,

welchen Ausgang die kriegeriſchen Verwicklungen
nehmen werden , die mit ſonſt friedlichen Aus⸗

landsſtaaten während eines Krieges etwa ent⸗

ſtehen können . Zu derartigen Anlagen ſollte
man ſich auch nicht durch verlockende , markt⸗

ſchreieriſche Inſerate mit hohen Zinsangeboten
beſtimmen laſſen , ſondern bedenken , daß gerade
durch ſolche Geldanlagen im Auslande eine

Wirtſchaftskriſis im Inlande eintreten oder die

etwa beſtehende verſchärft werden kann .

4J. Bei dem ausgezeichneten Stand nunuſerer

Geldwirtſchafts - und Kreditverhältniſſe ( Spar⸗
kaſſen , Banken , Vorſchußvereine , Darlehens⸗

kaſſen ꝛc. ) werden die einberufenen Heeres⸗
pflichtigen mit dem Vewußtſein zur Fahne eilen

können , daß ihre zurückgelaſſenen Spargroſchen
geſichert ſind , und daß ihre Angehörigen auch
in wirtſchaftlicher Beziehung auf weitgehenden
Schutz ſeitens der Heimatsgemeinden und der

Kaſſeninſtitute , im Notfalle auch auf Unter⸗

ſtützung , werden rechnen können .

Maßgebende Einwohnerzahl , ſoweit Ver⸗

hältniſſe des öffentlichen Rechts ſich nach
der

Einwohnerzahleiner Gemeinde richten .Die Ein⸗

wohnerzahl der Stadt X betrug nach dem Ergeb⸗
gebnis der am 1. Dezember 1905 ſtattgehabten
93 Volkszählung 9500 . Anläßlich der

nach dem Reichsgeſ . vom 25 . März 1907 am 12 .

Juni 1907 vorgenommenen Berufs - und Betriebs⸗

zählung wurden in X 10 100 Einwohner gezählt .
Nach dieſem Ergebnis der Berufs - und Betriebs —

zählung erachtete der Gemeinderat der Stadt X

die Vorausſetzungen ; zur Erhebung des Gemeinde⸗

zuſchlags zur ſtaat “ . Verlehrsſſeuer nach Maßgabe
des § 74 ( 77 a Abſ . 5 der Gemeindeordnung in

der Faſſung vom 19 . Oktober 1906 für gegeben .
Gegen die wiederholten Anträge des Gemeinde —

rats X, Anordnung zu treffen , daß mit Wirkung
vom 1. Januar 1908 der Gemeindezuſchlag mit

der ſtaatlichen Verkehrsſteuer ſeſtgeſetzt und er⸗

hoben werde , verhielt ſich die Sr . Steuerdirektion

im Einverſtändniſſe mit Gr . Miniſterium des

Innern ablehnend unter Hinweis darauf , daß für
die Entſcheidung der Frage , ob eine Gemeinde

die Einwohnerzahl 10 000 erreicht , ſomit nach § 74

( 7740 Abſ 1) der Gemeindeordnung den Zuſchlag

kraft Geſetzes zu beziehen habe , die letzte regel⸗
mäßige Volkszählung , nicht die Berufs - und Be⸗

triebszählung vom Jahre 1907 maßgebend ſei . Auf
den zuletzt von dem Gemeinderat X unterm 25 .

Auguſt 1909 geſtellten diesbezüglichen Antrag gab
die Gr . Zoll - und Steuerdirekiſon unterm 28 .

Aug . 1909 den Beſcheid , daß eine Weiſung n

das Grundbuchamt und Finanzamt X wegen Feſt⸗
ſetzung und Erhebung des Gemeindezuſchlags zur

ſtaatlichen Verkehrsſteuer nicht gegeben werden
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könne, nachdem Gr . Miniſterium des Innern die

Befugnis der Geminde X zur Erhebung eines

ſolchen Zuſchlags wiederholt verneint habe .

Gegen dieſen Beſcheid ſtrengte der Ge⸗

meinderat X Klage beim Gr . Verwaltungsgerichts⸗
hof an .

Zur Begründung wurde u. a. vorgetragen :

Die Anſchauung der Gr . Steuerdirektion , daß

zur Anwendung des § 74 ( 77a Abſ . 1) der Ge —

meindeordnung das Ergebnis der letzten Volks⸗

zählung maßgebend ſei , könne nicht als richtig

erachtet werden , denn für dieſe Auffaſſung finde

ſich im Geſetze ſelbſt kein Anhaltspunkt . In dem

§ 37 a der früheren Gemeindeordnung vom 31 .

Juli 1904 , aus welchem der § 74 der Gemeinde —

ordnung in der Faſſung vom 19. Oktober 1906

hervorgegangen ſei , ſei ausdrücklich beſtimmt ge⸗

weſen , daß die letzte Volkszählung vom 1. Dez .

1900 für die Einwohnerzahl maßgebend ſein ſolle .

Aus der Tatſache , daß in der neuen Faſſung

des Geſetzes ſchlechtweg die Rede ſei von Ge —

meinden über 100060 Einwohner und nicht mehr

von Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung

mehr als 10000 Einwohner zählten , ſei zu

ſchließen , daß jede unzweideutige Feſtſtellung der

Einwohnerzahl zur Erhebung des Vertehrsſteuer —

zuſchlags , wie ſolche durch die Berufs⸗ und Be⸗

triebszählung vom Jahre 1907 erfolgt ſei , genüge .
Die Gemeinde X ſei deshalb ſeit dem 1. Januar

1908 zur Erhebung des Verkehrsſtcuerzuſchlags als

befugt zu erachten und die Ablehnung der Zoll⸗

und Steuerdirektion , die Erhebung des Zuſchlags

zu veranlaſſen , im Geſete nicht begründet .

Die Klage wurde in der Sitzung des Ver⸗

waltungsgerichtshoßs vom 5. Januar 1910 als

unzuläſſig verworfen , ohne daß auſ den materiellen

Inhalt eingegangen wurde .

In den Entſcheidungsgründen heißt es u. a . :

Die Klage war als unzuläſſig zu verwerfen .

Eines Eingehens in den materiellen Inhalt be⸗

durfte es nicht . § 4 Ziffer 2 V. ⸗R. ⸗Pfl . ⸗Geſ . läßt

die verwaltungsgerichtliche Klage zu gegen Ver⸗

fügungen der Staatsaufſichtsbehörden , durch welche

Gemeinden , Gemarkungsinhabern , Bezirken , Krei⸗

ſen , Kirchen und Schulverbänden eine ihnen nicht

obliegende Leiſtung auferlegt oder Beſchlüſſe die⸗

ſer Körperſchaften oder ihrer Behörden als geſet⸗
widrig aufgehoben werden .

Nach der Regierungsbegründung zu dem Ent⸗
wurfe des Geſetzes vom 14 . Juni 1884 , die Ver⸗

waltungsrechtspflege betr . , ſoll die verwaltungs⸗

gerichtliche Klage im Falle des letzten Satzes die⸗

ſer Beſtimmung den genann en Selbſtverwaltungs⸗
körpern im Intereſſe der Wahrung ihrer Selbſt⸗

ſtändigteit gegeben ſein . Vorausſetzung der Klage

iſt es hiernach , daß es ſich um ein Gebiet des

öffentlichen Rechts handelt , das der Gemeinde

zur ſelbſtändigen Ordnung und Verwaltung ihrer

Angelegenheiten überwieſen iſt , auf dem ſie ihee

Willensmeinung nicht nur auszuſprechen , ſondern

auch ſelbſtändig durchzuführen beſugt ſein ſoll .

Derartige Befugniſſe ſtehen aber nun den Ge⸗

meinden hinſichtlich der Erhebung und Feſtſetzung
des Gemeindezuſchlags zur Verkehrsſteuer nicht

zu . Nach § 74 ( 77a Abſ . 4) Gemeindeordnung
finden die für die ſtaatliche Verkehrsſteuer gelten⸗

den Vorſchriſten des Verkehrsſteuergeſetzes vom

6. Mai 18999 und 11 September 1908 mit Aus⸗

nahme der Strafbeſtimmungen auch auf den Zu⸗

ſchlag zu dieſer Steuer Anwendung . Nach 8§ 37

V. ⸗St . ⸗G. liegt die Berechnung und Feſtſetzung
der Verkehrsftener unter Leitung und Aufſicht
der Steuerdirektion und des Finanzminiſteriums

den Grundbuchämtern , die Erhebung den Finanz⸗

behörden ob ; der Gemeindezuſchlag wird nach §8 74

( 77 0 Abſ . 6) Gemeindeordnung von den Staats⸗

ſteuerbehörden zugleich mit der ſtaatlichen Ver⸗

tehrsſteuer feſtgeſetzt und erzoben . Die Staatsbe⸗

hörde , nicht die Gemeindebehörde , hat hiernach
8 Fi di Inranus ? on
zu befinden , ob die Vorausſetzungen zur Erhebung
des Gemeindezuſchlags vorhanden ſind oder nicht .

Dieſelbe Stadtgemeinde X hat nach dem vor⸗

läuſigen Ergebnis der Volkszählung vom 1. Dez .

1910 über 10000 Einwohner . Alsbald nach der

Zählung veranlaßte das Grundbuchamt die Er⸗

hebung des Verkehrsſteuerzuſchlags nach § 79 der

Gemeindeordnung in der Faſſung vom 18 . Okto⸗

ber 1910 ohne die Bekanntmachung über das end⸗

giltige Ergebnis abzuwarten . Das Bezirksamt A.

hat die Sache bei der Voranſchlagsprüfung auf —

gegriffen . Auf erſtattete Vorrage durch dasſelbe

an Gr . Miniſterium des Innerg entſchied dieſes

im Gegen atz zur Au faſ ung des Grundbuchamts

unterm 10 . Juli 1911 , Nr . 31 536 , wie folgt :

Wir teilen die dortige Auffaſſung , daß , ſoweit

Verhältniſſe des öffentlichen Rechtes ſich nach

der Einwohnerzahl einer Gemeinde richten , je —

weils das Ergebnis der letzten Volkszählung

für die Wirkſamkeit diefer Rechte maßgebend iſt .
Von einem als Grundlage öffentlicher Rechte ſich

eignenden Ergebnis kann aber nur dann die Rede

ſein , wenn dasſelbe durch das zur Ermittelung

beruſene Statiſtiſche Landesamt endgiltig ſeſtge⸗

ſtellt und im Staatsanzeiger veröffentlicht wor⸗

den iſt . Eine Rückbeziehung und Rückwirkung auf

den Tag der Volkszählung iſt dabei als ausge⸗

ſchloſſen zu erachten . Indeſſen liegt unter den

obwaltenden Umſtänden für die Staatsaufſichts⸗

behörde kein Anlaß vor , die Erhebung des Zu⸗

ſchlags von Amtswegen zu beanſtanden . ꝛc. ꝛc.

Die Bekanntgabe der Fortſührungstagfahr⸗
teu in den Amtsverkündigungsblättern betr .

Das Gr . Miniſterium des Innern hat dem Be⸗

zirtsamt F . auf ſeine Anfrage , ob die Verleger

von Amtsverkündigungsblättern berechtigt ſeien ,

für die Bekanntmachungen der Gr . Herren Be⸗
zirksgeometer zur Fortführung der Vermeſſungs⸗
werke in den Amtsvertündigungsblättern von den

Gemeinden Einrückungsgebühren zu beanſpruchen ,
mit Erlaß vom 21 . Mai 1909 , Nr . 24 802 , folgendes
erwidert :

„ Die Bekanntmachungen der Bezirksgeometer

zur Fortführung des Vermeſſungswerles , mit wel⸗

chen die Fortführung der Lagerbücher verordnungs⸗

gemäß zu verbinden iſt (§S 3 der V. ⸗O. vom 4. Mai

1901 , die Fortführung der Vermeſſungswerke betr .

und § 31 G. ⸗A. ⸗V. ) ſind auch nach der Neuregelung
des Amtsverkündigerweſens von den Amtsverkün⸗

digern unentgeltlich zu veröffentlichen .

Die unter den früheren Verhältniſſen in der

Bekanntmachung der Oberdirektion des Waſſer —
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und Straßenbaues vom 3. März 1902 , Nr. 4519 ,

hierfür geltend gemachten Gründe treffen auch
heute noch vollſtändig zu . “

Anfrage .

In der abgeſonderten Gemarkung D. ſteht ein

verſchiedenen Gemarkungen und Gemarkungs⸗
teilen gehörendes Schulhaus . Der Inhaber die —

ſer abgeſ . Gemarkung fordert nun vom Schul⸗
verbande Erſatz des Anteils an der Kreis⸗

umlage . Der Gemeinderat der Rechnung führen —
den Gemeinde G. lehnte die Anforderung ab in

der Anſicht , daß eine Abwälzung der Kreisum⸗

lage auf die einzelnen Steuerobjekte

auf den Schulverband — ausgeſchloſſen ſei . Iſt
Letzteres zutreffend ?

Antwort .

Nach § 42 des Verwaltungsgeſetzes werden die

zur Deckung der Ausgaben des Kreisverbands er —

forderlichen Umlagen auf die einzelnen Gemein —

den des Kreiſes ausgeſchlagen . Abgeſonderte Ge —

markungen werden den Gemeinden gleich behandelt .
Die Gemarkungsinhaber haben dieſen Aufwand
zu beſtreiten und finden ſodann bezüglich des Bei —

zugs der in der Gemartung zur ſtaatlichen Be —

ſteuerung veranlagten Steuerwerte die § S 187ff
der Gemeindeordnung Anwendung . Beim Voll⸗

zug der letzteren Beſtimmungen iſt der §S 100 G . O .

in Betracht zu ziehen . Sind die Steuerwerte des

fraglichen Schulhauſes auf die einzelnen Gemein —

den verteilt , ſo wird der entſprechenden Heranzie —

hung der Steuerwerte mit Ausnahme des

etwa auf die abgeſonderte Gemarkung ſelbſt ent⸗

fallenden Teils (§S 100 B. 1, 7 G. ⸗O. ) — zur

Deckung des bezüglichen Gemarkungsaufwandes ein

geſetzliches Hindernis nicht entgegenſtehen . Mjr .

Anfrage .

Wo werden die nachſtehenden Aufwendungen
in der Gemeinderechnung verrechnet :

a ) Aufwendungen zur Hebung des Fremden —
verkehrs . Dieſe Aufwendungen ſind da und dort

ſo umfangreich , daß in der Rechnungsanweiſung
bezw . Rubrikenordnung eine beſondere Rubrik vor —

geſehen ſein ſollte .
b) Beitrag zum Männerhilfsverein .
c) Beitrag zum Verein für entlaſſene Geiſtes —

kranke .

d) Beitrag zum Verein für Schiffbarmachung
des Rheins .

e) Beitrag zum Verein für Taubſtumme .

Antwort .

Zu a. Die Verrechnung hat je nach der Art

der Aufwendungen zur Hebung des Fremdenver —

kehrs zu erfolgen , z. B. für Theater - Ausſtellungen
u. dgl . unter §S 34 , Wegherſtellungen unter § 26
uſw . Soweit Aufwendungen in Frage ſtehen , die

ſich unter keine andere Rubrik eigenen — Verein

für Hebung des Fremdenverkehrs u. a. — hat
die Buchung unter 8 39 zu geſchehen .

Zu b. Für die Buchung iſt entſcheidend , welche

Aufgaben die Männerhilfsvereine haben ; ſind es

ſolche , welche zum Bereich der Armenpflege gehören ,
ſo kommt der bezügliche Aufwand unter 8S 31 , ſind

es Aufgaben auf dem Gebiet der Geſundheits —
pflege — Sanitätsverein ꝛc. — unter 8 30 uſw .

Zu ſc und e. Die Beiträge zu den Vereinen

für entlaſſene Geiſteskranke und für Taubſtumme

eignen ſich am beſten zur Verrechnung unter 8§ 3ʃ.

Zu d. Der Beitrag zum Verein für Schiff —
barmachung des Rheins wird unter § 26 zu buchen

ſein . Mfr .

II . Sparkaſſenweſen .
Die Errichtung von Spargenoſſenſchaften

und ihre Bedeutung für die Gewerbeförderung .

Ueber die Errichtung von Spargenoſſenſchaften u.

ihre Bedeutung für die Gewerbeförderung hielt

Herr Handwerkskammerſekretär C. Haußer⸗
Mannheim , eine Autorität auf ſpargenoſſen —
ſchaftlichem Gebiete , in der Landesverſammlung
der badiſchen Gewerbe - und Handwerkervereinig —
ungen in Villingen einen ſehr bedeutſamen Vor —

trag , den wir in den Grundzügen wiedergeben
wollen .

Nach einigen einleitenden Worten , in welchen
die Wichtigkeit der vorliegenden Frage betont , aber

auch ihre Schwierigkeit nicht verkannt wurde , wies

der Herr Referent auf die Notwendigkeit hin , daß
die Gewerbetreibenden ſich zu Intereſſenge⸗
meinſchaften zuſammenſchließen und in die⸗

ſen unabläſſig tätig ſind für die Schaf funng

günſtiger Exiſtenzbedingungen . Von

günſtigen Exiſtenzbedingungen könne man nur

dann ſprechen , wenn der Arbeitsleiſtung auch die

Gegenleiſtung entſpreche , m. a. W. , wenn für eine

gute Arbeit auch ein entſprechender Preis bezahlt

werde , der den Handwertsmeiſtern nicht nur eine

angemeſſene Lebenshaltung ermögliche , ſondern

auch einen beſcheidenen Verdienſt abwerfe und die

Möglichkeit gewähre , kleine Erſparniſſe zu machen .

Dieſer Geſchäftsgewinn oder doch ein Teil

desſelben , auf einer Sparkaſſe angelegt , wird nach
und nach zu einem Fond anwachſen , der ſeinem
Beſitzer Beruhigung und Sicherheit gewährt in

den Wechſelfällen des Lebens , ihn aber auch ſchützt
vor dem bedenklichen Schritt , Arbeiten a tout .

prix übernehmen und ausführen zu müſfſen . An

der Hand eines reichen Tatſachenmaterials ſchil⸗
derte der Herr Redner die Zahlungsweiſe
und die Kreditverhältniſſe im handwerks⸗
mäßigen Kleinverkehr , wobei auch die Frage
der Diskontierung offener Buchforde⸗
rungen behandelt wurde . Eine eingehende Be —

ſprechung erfuhren ſodann die Vorſchläge zur Mil —

derung der Kreditnot , insbeſondere deren

wichtigſter : die Gründung von Sparkaſſen⸗
geſellſchaften . Mit dieſer Einrichtung

ſeien bereits gute Erfahrungen gemacht worden ,
und es werfe ſich die Frage auf , ob es ſich nicht
empfehle , die gewerblichen Vereinigungen zur
Gründung von Sparkaſſengenoſſenſchaften zu er⸗

mutigen . Wohl ſeien faſt überall Sparkaſſen vor⸗

handen , in denen man Erſparniſſe unterbringen
könne ; erfahrungsggemäß komme man aber im

Drange der Geſchäfte oder aus anderen Gründen

ſelten dazu , kleinerer Beträge wegen auf die Spar⸗
kaſſe zu gehen und Einzahlungen zu machen . Iſt
man aber Mitglied einer Spargenoſſenſchaft , ſo
muß man regelmäßig ſeine Beiträge zahlen und
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hat dann am Ende des Jahres oder doch meh —

rerer Jahre einen Fonds mit dem ſich wirtſchaften
läßt . Auch das Sparen hat eben ſeine Technik
und dieſe will wie jede andere gelernt und geübt
ſein .

Dann ſtellte der Herr Referent ſoſgende Rech —

nung auf : Nehmen wir an , der 5. Teil des 25000

Mitglieder zählenden Verbandes der badiſchen Ge —

werbe⸗ und Handwerkervereinigungen , alſo 5000 ,

würden eine Spargenoſſenſchaft ( mit einer Spar⸗

bank als Zentrale ) gründen , und jedes Mitglied

ſparte jeden Monat nur eine Mark , ſo hätte die

Genoſſenſchaft nach einem Monat ein Kapital von

5000 M. , nach einem Jahr ein ſolches von 60 000

Mark und nach 5 Jahren ein ſolches von 300 000

Mark mit Zins und Zinſeszinſen von 320 000

Mark . Bei einer Einlage von 2 Mark pro Monat

wäre eine Million bald erreicht .

Welchen Segen , fragt der Vortragende , könnte

dieſes Kapital ſtiften nicht nur für den Sparer ,

ſondern für den ganzen Gewerbe - und Hand⸗

werkerſtand . Das Genoſſenſchaftsweſen könnte

befruchtet werden , die Frage der Diskontierung

offener Buchforderungen wäre leichter zu löſen ,

das Submiſſionsweſen könnte in beſſere Bahnen

gelenkt , das Borgunweſen erfolgreicher bekämpft
und manche andere Einrichtung zur Förderung

des Handwerks und Gewerbes in Angriff genom⸗

men werden . Noch weit höher einzuſchätzen ſei
aber der moraliſche Eindruck , den ein zielbewuß⸗

tes , entſchloſſenes Vorgehen des gewerblichen Mit⸗

telſtandes nach der bezeichneten Richtung bei den

anderen Berufsſtänden zeigen müßte . Im weiteren

Verlauf ſeiner Ausführungen kam der Herr Red⸗

ner auf die einzelnen Zweige der Gewerbeförde —

rung zu ſprechen , die in den Spargenoſſenſchaften
ihren finanziellen Rückhalt finden könnten , und

gibt ſchließlich der Ueberzeugung Ausdruck , daß

die Sparbanken , gut geführt und geleitet , geeig⸗
net ſind , den ganzen Geſchäftsbetrieb günſtig zu

beeinfluſſen und auf ein höheres Niveau zu

bringen .

Anfrage .

„ Iſt der Vorſitzende des Verwal⸗

tungsrats einer ſtädt . Sparkaſſe be⸗

rechtigt , jederzeit in die Kontobücher

bezw . Einlageliſten Einſicht zu neh⸗
men ? .

Antwort .

Dieſe Frage iſt zu bejahen . Nach § 9 Abſ . 1
der Spark . ⸗Rechg . ⸗Anw. hat der Vorſitzende die

Dienſtführung des Rechners , der Kaſſengehilfen und

Agenten „ ſtetig und eingehend zu überwachen . “
In Ausübung diefſer Ueberwachungspflicht kann er

auch , ſo oft er es als angezeigt erachtet , die von

den erwähnten Kaſſenbeamten zu führenden Bücher
und Liſten einer Einſicht unterziehen . Mfr .

IV . Grundbuchweſen .
Siegelung der Hypothekenbriefe . Mit Er⸗

laß vom 23 . Februar 1911 , Nr . 6093 , hat das
Juſtizminiſterium darauf hingewieſen , daß die im

Erlaß vom 25 . Oktober 1901 , Nr . 37 191 , — Rechts⸗

praxis 1902 , Seite 7 — hinſichtlich der Siegel⸗
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ung der Hypothekenbriefe getroffenen Anordnungen

nicht die genügende Beachtung , die zur Vermeid —

ung von Schädigungen der Beteiligten und nicht

zuletzt des Staates erforderlich ſei , gefunden haben .

Es ſei dieſen Anweiſungen künftig zu entſprechen .
Um Zweifel darüber , ob ein Stempel oder ein

Siegel vorliegt , nach Möglichkeit auszuſchließen ,
iſt von der Verwendung des Farbdruckſtempels
abzuſehen und das Trockenſiegel , bevor es zur

Herſtellung des Siegels verwendet wird , von der

daran haftenden Farbe zu reinigen , ſodaß die

Buchſtaben der Siegelinſchrift und das Wappen

erhaben auf weißem Grunde erſcheinen . — Vgl .
den Artikel Seite 50 dieſer Zeitſchrift .

V . verſicherungsweſen .
Die Invaliden⸗ und Hinterbliebenenver⸗

ſicherung nach der neuen Reichsverſicherungs⸗

ordnung .
Beiträge .

Die Beiträge werden auch künftig durch

Einkleben von Marken entrichtet werden . Das

Klebeverfahren hat ſich bewährt und konnte trotz

verſchiedener Verſuche und eingehender Erwägungen

durch nichts Beſſeres erſetzt werden . Die Höhe der

für den Verſicherten zu entrichtenden Beiträge rich —

tet ſich im allgemeinen nach ſeinem Arbeitsver⸗

dienſt . Als ſolcher gilt aber nicht der tatſächliche
Arbeitsverdienſt , ſondern ein beſtimmter Durch⸗

ſchnittsbetrag . Er gilt als „ Jahresarbeits⸗
verdienſt “ ( § 1246 R. ⸗V. ⸗O. ) .

1. Für die Mitglieder einer Krankenkaſſe der

300⸗fache Betrag des Grundlohnes : ( 88 180,
181 R. ⸗V. ⸗O. ) . Dieſen ſetzen die einzelnen Kran —

kenkaſſen feſt . Derſelbe kann aus den Satzungen ,

erſehen werden .

Es kommt dabei immer nur auf die tatſächliche
Kaſſenzugehörigkeit an ; alſo auch wenn die Ver⸗

ſicherung in einer unrichtigen Krankenkaſſenklaſſe
erfolgt , iſt der für dieſe Klaſſe maßgebende Grund —

lohn für die Höhe der Inv . ⸗Verſ . Beiträge be —

ſtimmend .

2. Für die nach §S 1046 Ziffer 1 R. ⸗V. O. ver⸗

ſicherten Seeleute ein vom Reichskanzler jedes⸗

mal für längſtens ſünf Jahre feſtgeſetzter Durch —

ſchnittsſatz .

3) Im übrigen der 300 - fache Betrag des Orts⸗

lohnes ( § 8 149 , 150 R. ⸗V. ⸗O. ) , ſoweit nicht das

Oberverſ . ⸗Amt für einzelne Berufszweige etwas an⸗

deres beſtimmt . Den Ortslohn ( bisher ortsüblicher

Tagelohn ) ſetzt das Oberver . - A. erſtmals mit Eül⸗

tigkeit bis 31 . Dezember 1914 , dann perivdiſch
alle vier Jahre , feſt und macht ihn öffentlich be⸗

kannt . Er wird beſonders für Männer und Frauen ,

für Verſicherte unter 16 Jahren , für ſolche von

16 bis 21 , und ſolche über 21 Jahre feſtgeſetzt . Die

Verſicherten unter 16 Jahren können dabei noch⸗

mals getrennt werden in Kinder bis zu 14 Jah⸗
ren und junge Leute von 14 bis 16 Jahren .

Lehrlinge zählen in jedem Fall zu den jungen

Leuten .

Landwirtſchaftliche Betriebsbe⸗

amte gehören zur 3. Lohnklaſſe , wenn nicht ein

Jahresarbeitsverdienſt von über 850 Mark und

Lehrer u. Erzieher zur 4. Lohnklaſſe , wenn ,
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nicht ein Jahresarbeitsverdienſt von über 1150

Marvr ' nachgewieſen iſt .
Beim Bezug von zum Voraus feſtbeſtimmten

Wochenlöhnen , Monats⸗ , Vierteljahrs - oder Jah⸗

resgehältern iſt dieſe Vergütung für die Beitrags⸗
berechnung zu Grunde zu legen , wenn ſie den

Durchſchnittsbetrag überſteigt . Es kommt hier aber

ausſchließlich nur die Bar vergütung in Betracht ,

wogegen ſonſtige Bezüge ( 3. B. Koſt und Wohnung )
nicht mitrechnen .

Es ſind die bisher beſtandenen fünf Beitrags —

klaſſen beibehalten worden . Die Beiträge habe .
aber in Berückſichtigung der höheren Leiſtungen
eine Erhöhung erfahren . Dieſelben betragen vom
1. Januar 1912 an : ( § 8 1245 , 1392 R . ⸗V . O⸗):

Jahresarbeits —
in der verdienſt Beitrag

J . Lohnkl . bis 350 % 16 & ( bisher 14 &)
133 ‚

III . U 550 91 850 0 32 1 0 0 24 L

IV. 77 850 61
1150 5 40 „ L 30 90
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t ein—Für jede angefangene Kalenderwoche i

voller Beitrag zu leiſten .

Die Verſicherung in einer höheren als der

vorgeſchriebenen Lohnklaſſe iſt zuläſſig . Dagegen
wäre eine Vereinbarung zwiſchen Arbeisgeber und

Arbeitnehmer , Lie Verſicherung in einer niedrigerent

Klaſſe zu bewirken , unzuläſſig .

Den ffreiwillig ſich verſichernden Perſonen ſteht
die Wahl der Lohnklaſſe vollſtändig frei .

Von Bildung weiterer Lohnklaſſen mit höhe⸗
ren Beiträgen für die beſſer bemittelten Verſicher —
ten — wie ſolche vielerſeits angeregt worden iſt
—hat die R. ⸗V. ⸗O. abgeſehen . Dagegen ſind die

„ Zuſatzmarken “ neu eingeführt worden , durch welche
jeder Verſicherte ſeinen Anſpruch auf Invaliden - ⸗
rente beliebig ſteigern kann , und worüber bereits

in letzter Nummer das Nähere ausgeführt wor —

den iſt .

Die Beiträge ſind im allgemeinen bei der

Lohnzahlung zu entrichten . (§S 1428 R. ⸗V. ⸗O. ) .

Soweit die Beiträge im Wege des Einzugs —

verfahrens von den Krankenkaſſen eingezogen wer —

den , tritt an Stelle der Lohnzahlung die Ein⸗

zugsperiode , welche die Krankenkaſſe feſtzuſetzen
hat . Nach § 393 R. - V. ⸗O. dürfen dieſe höchſtens
einen Monat auseinanderliegen . Vierteljährlicher
Einzug iſt hiernach künftig nicht mehr zuläſſig .

Iſt die rechtzeitige Entrichtung der Beiträge

unterblieben , ſo können ſolche innerhalb zweier

Jahre ſeit der Fälligkeit — oder wenn die Unter —

laſſung ohne Verſchulden des Verſicherten einge —
treten iſt — innerhalb vier Jahre ſeit der Fällig⸗
keit noch nachentrichtet werden . (§S 1442 R. ⸗V. ⸗

O. ) . Ein Verſchulden des Verſicherten liegt nicht

vor , wenn der Arbeitgeber die Quittungskarte auf —
bewahrt und ſie nicht zur richtigen Zeit umge —

tauſcht hat .

Die in die Quittungskarten eingeklebten Mar⸗

ken müſſen entwertet werden . Neu iſt hierbei , daß
als Entwertungstag der letzte Tag desjenigen Zeit⸗
raumes angegeben werden muß , für welchen die

Marken zu gelten haben . Die Einzugsſtellen müſ⸗

ſen daher die Marken mit dem letzten Tag der

Einzugsperiode entwerten , oder — wenn der Ver —

ſicherte innerhalb der Einzugsperiode austritt

mit dem Austrittstag ( § 1431 R. ⸗V. ⸗O. ) . Dieſe
Vorſchrift iſt wegen der beſſeren Ueberſichtlichkeit
im Intereſſe einer Erleichterung für die Aufſichts —
beamten ſehr zu begrüßen .

Vl . verſchiedenes .
Lebensverſicherungen zur Tilgung von Hy⸗

pothekenſchulden . Die Verwendung der Lebens⸗

verſicherung zur Tilgung von Hypothekenſchulden
iſt ſeit langen Jahren Gegenſtand wiſſenſchaft —
licher Erörterung und praktiſcher Verſuche .

Auf Anregung des Miniſteriums des Innern

haben nunmehr die Rheiniſche Hypothekenbank in

Mannheim und die Karlsruher Lebensverſicherung
A. ⸗G. vorm . Allgemeine Verſorgungsanſtalt in

Karlsruhe eine Vereinbarung getroffen , welche es

ermöglichen ſoll , auf dem billigſten Wege bei länd⸗

lichen Darlehen die Vorteile der Tilgungshypothek
mit der Lebensverſicherung zu verbinden . Nach
dieſer Vereinbarung kann der Hypothekenſchuldner
neben deren Vermittelung einen Lebensverſiche —

rungsvertrag mit der Karlsruher Lebensverſiche —
rung unter beſonderen Vergünſtigungen zum Zweck
der Tilgung ſeines Hypothekenanlehens abſchließen .
Zur Tilgung des Hypothekendarlehens dient näm —

lich alsdann nicht nur die Lebensverſicherungs⸗
ſumme , ſondern außerdem noch ein bei der Bank

anzuſammelndes , aus den Dividenden der Karls —

ruher Lebensverſicherung und beſonderen Vergü⸗

tungen zu bildendes und vorteilhaft aufzunehmen⸗
des Guthaben . Dabei kann die Höhe der Lebens⸗

verſicherungsſumme und damit die Höhe der Prä⸗
mien der wirtſchaftlichen Leiſtungsfähigkeit des

Schuldners angemeſſen gewählt werden . Gegebe⸗

nenfalls braucht die Prämie für die Lebensver⸗

ſicherung nur um einen geringen Betrag hüher

zu ſein als die Tilgungsquote einer einfachen Til —

gungshypothek , um zu erreichen , daß , falls der

Schuldner ſolange lebt , als zur Tilgung der Schuld
durch eine einfache Tilgungshypothek erforderlich
iſt , die Schuld auch durch die Lebensverſicherungs⸗
ſumme und das Guthaben bei der Bank getilgt wer⸗
den kann . Der große Vorteil dieſer Art der Hy⸗
pothekentilgung gegenüber der einfachen Tilgungs⸗

hypothek beſteht aber darin , daß , falls der Tod

des Verſicherten in den erſten Jahren der Verſiche⸗
rung eintritt , zur Tilgung der Schuld die ganze

Lebensverſicherungsſumme und das Guthaben bei

der Bank zur Verfügung ſteht , während bei der

einfachen Tilgungshypothek trotz gleicher Leiſt⸗

ungen des Schuldners nur ein weit geringerer Be⸗

trag , nämlich nur die Summe der bis dahin ge⸗

zahlten Tilgungsquoten in dem gleichen Zeitraum

getilgt wäre . Durch eine nur geringe Mehrleiſtung
kann ſich ſomit der Schuldner die wertvolle Gewiß —

heit ſchaffen , daß er , gleichviel , wann ſein Tod

eintritt , ſeiner Familie einen Vermögenswert hin⸗

terläßt , der ſie vor Not und dem etwaigen Verluſt
des ererbten Grundbeſitzes ſchützt .

Ueber die Einzelheiten des Abkommens und
des Verhältniſſes des Darlehensnehmers zur Bank
und zur Lebensverſicherung hat die Rheiniſche Hy —
pothekenbank im Benehmen mit der Karlsruher

Lebensverſicherung ein Flugblatt ausgearbeitet ,
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das demnächſt den Bezirksämtern , Bürgermeiſter⸗
ämtern und Landwirtſchaftslehrern zur Abgabe

an Intereſſenten und Benützung bei der Aus —

kunftserteilung zugehen wird .

Vereinfachung des Schreibweſens im Staats⸗

betrieb .
Die bad . Eiſenbahnverwaltung hat zur Erzielung

einer Verminderung der Schreibgeſchäfte
eine Anzahl Abkürzungen von Amtsbezeich⸗

nungen , Amtstiteln , Behörden , Dienſtſtellen , Ge —

ſetzen , Verordnungen , Dienſtanweiſungen und ſon⸗

ſtigen im Verkehr häufig vorkommenden Ausdrük⸗

ken eingeführt , die ſowohl im Schriftwechſel als

auch im Telegrammverkehr von ſämtlichen Be⸗

amten und Dienſtſtellen im Verkehr mit der Gene —

raldirektion und dem Miniſterium anzuwenden⸗

ſind . Mit Bezug auf dieſe Maßregel der Eiſen⸗
bahnverwaltung geht uns aus Eiſenbahnerkreiſen

folgende Einſendung zu :

Das Beſtreben , das Schreibweſen auf das

unumgänglich notwendige Maß einzuſchränten , iſt

zweifellos zu begrüßen , fraglich erſcheint es jedoch

ob das Ziel auf dem eingeſchlagenen Wege er⸗

reicht wird . Zunächſt iſt die Zahl der vorgeſchrie —
benen Abkürzungen , die etwa 500 Worte uſm .

umfaßt , viel zu groß . Es iſt ausgeſchloſſen , daß
ein Beamter ſich ſämtliche Zeichen im Gedächtnis
derart einprägt , um ſie bei Bedarf ſofort zu Pa⸗

pier bringen zu können . Wohl wird der einzelne

für alle Abkürzungen nicht immer Verwendung

haben , immerhin aber wird ſich zur Anwendung

der einen oder der anderen Abkürzung bisweilen

Gelegenheit bieten . Soll daher der Vorſchrift ge⸗

nügt werden , ſo wird ſich nur erübrigen , das Ver —

zeichnis immer wieder zur Hand zu nehmen , um

dem Gedächtnis nachzuhelfen . Dadurch wird eine

geringe Verminderung des Schreibwerks erzielt ,
die aber in keinem Verhältnis zu der Zeit ſteht ,

die aufgewendet werden muß , um einige Buch⸗

ſtaben weniger ſchreiben zu müſſen .

Ein Nachteil der neuen Einrichtung beſteht

auch darin , daß die Abkürzungen einer großen
Anzahl Worte nicht in konſequenter

Weiſe durchgeführt ſind . So 3. B. lautet die

Abkürzung für Güterabfertigungsſtelle - Ga , jene

für Eilgutabfertigungsſtelle - Egf . , für Werkſtätte

gleich Wkſ . , dagegen für Betriebswerkſtätte - Bw . ,

für Vormittag ⸗V . , für Vorſchrift ⸗ Vorſchr . u.

für allgemeine Abfertigungsvorſchriften - A . At⸗

V. , Ausgabeanweiſung iſt in Ausganw . , während

Einnahmeanweiſung in Eanw . zu kürzen iſt uſw .

Dieſe unterſchiedlich gewählte Buchſtabenzuſam⸗

menſtellung trägt nicht dazu bei , die Zeichen dem

Gedächtnis raſch und dauernd einzuprägen ; ſie

erſchweren deshalb ihren Gebrauch . Abkürzungen

können nur von Wert ſein , wenn die Form derart

gewählt iſt , daß ſie ſich ohne weiteres aus der

Zuſammenſetzung des Wortes ergeben .

Was die Zahl anbelangt , ſo wäre es zweck⸗

mäßiger geweſen , ſtatt 500 Abkürzungen vielleicht

den fünften Teil einzuführen . Eine nennenswerte

Verminderung der Schreibgeſchäfte wird doch wohl

nicht erreicht , wenn z. B. ſtatt Eilgut⸗ Elg . ,
ſtatt Erlaß ⸗ Erl . , ſtatt Gleis ⸗G, , ſtatt Vor⸗
lage - Vorl . uſw . geſchrieben wird . Für ſolche

nur aus wenigen Buchſtaben beſtehenden Worte

kann kein Bedürfnis für eine Abkürzung aner⸗

kannt werden . Die Anwendung der gekürzten
Schreibweiſe iſt ſelbſtverſtändlich nur auf den Ver⸗

kehr innerhalb der Verwaltung beſchränkt . ES

wird aber mitunter der Fall eintreten , daß Schrift —
ſtücke , bei denen das neue Verfahren angewandt

iſt , tin außerbadiſche Dienſtſtellen weitergegeben
werden müſſen . Es ſei nur auf die bei Unregel⸗

mäßigkeiten aufkommenden Unterſuchungsakten
hingewieſen , bei denen von vornherein nicht immen

zu beurteilen iſt , ob ſie an eine fremde Dienſt⸗

ſtelle oder Verwaltung gelangen werden . Tritt

aber ein ſolcher Fall ein , ſo wird zunächſt eine ent⸗

ſprechende Ergänzung des Textes nötig , um den

Inhalt des Schriftwechſels richtig verſtehen zu

können . Dadurch wird aber , wie in der „ D. Eiſen⸗

bahn⸗Zeitung “ hervorgehoben wird , die beabſich⸗

tigte Verminderung des Schreibwerks wieder Alu⸗

ſoriſch . Die Neuerung wird daher die gehoffte
Wirkung nicht haben .

Soll eine bemerkenswerte Einſchränkung des

Schreibweſens wirklich erreicht werden , ſo muß in

erſter Reihe auf eine Verminderung des ſchrift⸗
lichen Verkehs überhaupt hingewirkt werden . Dies

wird aber nur dann zu erzielen ſein , wenn der

mündliche Verkehr zwiſchen den einzelnen Be —

amten und Dienſtſterlen mehr als bisher gepflogen
und was die Hauptſache iſt , auch auf Durchfüh —

rung dieſes Verſahrens nachdrüclichſt beſtanden

wird , und es nicht dem Belieben des einzelnen

Beamten oder einer Dienſtſtelle überlaſſen bleibt ,

davon Gebrauch zu machen oder nicht . Durch

Mittel , wie ſie die beſprochenen Abkürzungen dar —

ſtellen , wird eine fühlbare Verminderung des

Schreibwerks nicht erreicht . ( Bad . Pr . )

Unterſchlagungen .

Baſel . Der Verwalter Eckert der Spar⸗

kaſſe in Saignelegier ( berniſcher Jura ) wurde wegen ,

Veruntreuung von 30 000 Franken verhaftet .

Paris . Die kleinen Sparer in Paris und

der Provinz ſind neuerdings einem großen Bank⸗

ſchwindler im Pariſer Opernviertel zum Opfer

gefallen , der es verſtand , das Publikum durch

ſchwindelhafte Verſprechungen anzulocken . Etwa

vier Millionen Franes ſind dem Gauner auf dieſe

Weiſe in die Hände gefallen .

Darmſtadt . Bei dem Verſuch , den Spar⸗

und Kreditverein , E. G. m. b. H. , in Nie⸗

dermodau zu ſanieren , ergab ſich ein Fehlbe⸗

trag von 500 000 Mark . Bereits vor drei Jahren

wurde ein Fehlbetrag von 328 000 M. feſtgeſtellt ,
der damals aber gedeckt worden iſt . Bei dem Ver⸗

ſuch der Sanierung der Bank durch den Verband
der heſſiſchen Landwirtſchaftsgenoſſenſchaften hat

die Darmſtädter Landwirtſchaſtsgenoſſenſchaft feit⸗

ſtellen laſſen , daß neuerdings ein Fehlbetrag von .

500 000 M. vorhanden iſt , wofür zweifellos der

Kaſſierer Adam verantwortlich iſt , da er eine Jroße
Zahl von Einnahmepoſten nicht gebucht hat . Der

Kaſſierer iſt flüchtig . Der Fehlbetrag ſoll durch
die Mitglieder gedeckt werden .

Bregenz . Erſt vor kurzem wurde das Pyoſt⸗
amt Hard in Vorarlberg ausgeplündert und die

Kaſſe fortgeſchleppt . Nun ging es dem Poſtamt
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Fraſtanz nicht beſſer . Die Poſtmeiſterin Gopp
fand morgens keine Kaſſe mehr vor . Die Einbrecher

hatten dieſe durch ' s Fenſter ins Freie befördert
und dann mit dem Poſtwagen davongeführt . Zwi —

ſchen Feldkirch und Fraſtanz brachen die Diebe

die Kaſſe auf und entleerten ſie . Rund 3000 Kr .

fielen ihnen in die Hände . Man iſt den Ein⸗

brechern auf der Spur . Intereſſant iſt noch , daf
im Hauſe des Poſtamts nicht weniger als 20 Per⸗
ſonen ſchlafen und keine von dieſen merkte etwas

vom Fortſchleppen der 10 Zentner ſchweren Kaſſe .

Augsburg . Der ſtellvertretende Direktor der

Augsburger Filiale der Bayeriſchen Diskonto - und

Wechſelbank A. - G. , Friedrich Hetzler , iſt nach

Unterſchlagung von einer Million Mark flüchtig
gegangen . Wie dem Mannheimer „ Gen . Anz . “ ge⸗
meldet wird , ſoll Hetzler , der eine in Mannheim
wohlbekannte Perſönlichkeit iſt , die unterſchlagenen
Summen hauptſächlich für eigene Spekulation ver —

wendet haben . Hetzler , der früher Prokuriſt bei cer

Mannheimer Filiale der Dresdener Bank geweſen ,
iſt stwas über ein Jahr bei dem Augsburger Bank —

inſtitut in Stellung . Er war ein aufgeweckter
Kopf und in ſeinem Berufe tüchtig . Daraus erklärt

ſich auch , daß ihm trotz ſeines jugendlichen Alters
—er iſt erſt 31 Jahre al 5 Amt eines ſtell⸗
vertretenden Direktors von dem Augsburger Bank⸗

inſtitut anvertraut wurde . Man vermutet , daß
der Defraudant auf der Flucht nach Amerika be —

griffen iſt . Zuverläſſig erfährt das Blatt , daß nach
einem Telegramm aus Brüſſel Hetzler bei einem

dortigen Bankinſtitut den Betrag von 500 000 M.

deponierte , die bereits beſchlagnahmt worden ſind .
Es kann auch möglich ſein , daß der Flüchtige ſich
nach Argentinien gewendet hat , denn er ſoll ſchon

früher ſich geäußert haben , daß er einmal nach

Argentinien gehen werde . In der Tat ſoll er in .

letzter Zeit die ſpaniſche Sprache erlernt haben .
Hetzler unterhielt ſeit ſeinem Wegſein von hier

lebhafte geſechäftliche Beziehung mit Mannheim .
Er iſt ſeit etwa 3 Jahren verheiratet . Seine Frau

ſtammt aus Neckarau . Die Affäre erregt in Mann —

heim , bei dem großen Bekanntenkreis Hetzlers be —

rechtigtes Aufſehen .

Die Ouittungskarte der Rekruten . Die Er⸗

fahrung lehrt , daß die zum Militär eingezogenen
Mannſchaften ihre Quittungskarten häufig ſo ver⸗

wahren , daß dieſe Karten nach Beendigung des

Dienſtes nicht mehr gefunden werden . Hierdurch

iſt ſchon mancher ſchwerwiegende Nachteil entſtan⸗
den . Wir empfehlen daher den Rekruten beim Ver⸗

laſſen der Heimat die Quittungskarte der Ge —

meindebehörde zu übergeben oder ſie unter Angabdh
des Grundes der Verſicherungsanſtalt einzuſenden⸗

Diskonterhöhung bei der Reichsbank . Die

Reichsbank hat den Wechſeldiskont von 4 auf 5

Prozent und den Lombardzinsfuß von 5 auf 6

Prozent erhöht .

offeneurg. Der Bürgerausſchuß be —

ſchäftigte ſich in ſeiner letzten Sitzung mit der

Einführung der SSchwemmkanaliſation , d.

h. der Errichtmußeiner Anlage , in der die in den

Tiefkanälen der Stadt geſammelten Schmutzwaſſer

vor der Einführung in den Vorfluter ( Mühlbach⸗
Kinzig ) geklärt werden . Die Einrichtung einer all⸗

gemeinen Kläranlage hängt aber mit der Er⸗

bauung eines neuen Krankenhauſes inſo⸗
fern zuſammen , da für dieſes eine beſondere ört —

liche Kläranlage mit einem Koſtenaufwand von

30 000 M. erſtellt werden müßte , wenn nicht bis

zum Zeitpunkt der Ingebrauchnahme des Kranken —⸗

hauſes die allgemeine Kläranlage fertiggeſtellt ſein
ſollte . Aus dieſem Grunde wurde der Stadt mit der

Errichtung der Schwemmkanaliſation vom Miniſte⸗
rium wiederholt Friſt gewährt , obgleich der

Zuſtand als unhaltbar bezeichnet werden muß. *

Koſten der ganzen Anlage ſind von der für die
Erſtellung in Ausſicht Firma H.

Schäven in Düſſeldorf auf 203 000 M. veranſchlagt
worden . Die Koſten ſollen teilweiſe durch Erhebung
einer laufenden Kanalbenützungsgebühr ſeitens der

Inhaber der Wohnungen wieder eingebracht wer —

den . Nach einer ſehr lebhaften Debatte wurde

ſchließlich die Verlage mit 59 gegen 23 Stimmen .

angenommen . — Der Bürgerausſchuß ſtimnite
weiter einer Vorlage zu betr . die Erhöhung des

Zinsfußes für Sparkaſſeneinlagen von

Januar 1912 an von 3½ auf 35 / Prozent .

e . Im Laufe des Sommers wurde

in Oſterburken ein Flugblatt , „ Gute oder

ſchlechte Verwaltung “ überſchrieben verbreitet , das

gegen den derzeitigen Bürgermeiſter Faulhaber
in Oſterburken gerichtet war . Es wurde ihm in

demſelben vorgeworfen , er ſei parteiiſch , führe ein

willkürliches Regiment , wahre das Intereſſe der

Gemeinde nicht genügend , er ahme die Tätigkeit
der alten Deutſchen nach uſw. Die Staatsan⸗

waltſchaft Mosbach griff das Flugblatt auf , forſchte

nach dem Verbreiter bezw. Verfaſſer desſelben . Die⸗

ſer wwurde in der Perſon des Zimmermeiſter Götz in

Oſterburken , ber mit dem Bürgermeiſter auf etwas

geſpanntem Fuße lebt , gefunden . Die Staatsan⸗

waltſchaft erhob gegen Götz Anklage wegen Be⸗

leidigung , welche vor * * —. — Schöffengericht
zur Verhandlung kam . Der Angeklagte Götz wurde

zu einer Geldſtrafe von 30 Mark und Tragung
ſämtlicher Koſten verurteilt . Das Urteil wird nach
Erlangung der Rechtskraft im „ Bauländer Boten “

und im „ Tauber - und Frankenboten “ auf Koſten
des Angeklagten veröffentlicht . Ferner muß das

Urteil acht Tage lang an der Gemeindetafel it

Oſterburken angeſchlagen werden .

Wyhlen ( Amt Lörrach ) . Das von Arbeitern

bewohnte Gemeindehaus iſt vollſtändig nie⸗

dergebrannt . Ebenſo die Scheune , in der viel Stroh
lagerte . Die Arbeiter vermochten nichts zu retten

und ſind unverſichert .

Degerfelden ( Amt Lörrach ) . Am 18. Juli

nachts etwa um 1 Uhr brach in dem Schopfe
des Rathauſes plötzlich Feuer aus . Der Schopf

welcher mit Brennholz und Heu angefüllt war ,
ſtand im Nu in hellen Flammen. Das Feuer

griff auf das Stallgebäude , in welchem die drei

Gemeinde - Farren untergebracht waren , über . Das

Vieh konnte noch rechtzeitig gerettet werden , der

Futtervorrat wurde ein Raub der Flam⸗
men . Auch das Dach des Rathauſes wurde be —

ſchädigt .

Plankſtadt ( Amt Schwetzingen ) . Nachdem der

Gemeinderat in einer gemeinſchaftlichen Sitzung

—
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mit dem Bürgermeiſter und den Gemeinderäten

von Schwetzingen bezüglich der Einrichtung von

Gasbeleuchtung zu keinem Entſchluß gekommen

iſt und wenige Tage darauf die Einführung von

Gas überhaupt abgelehnt hat , wird jetzt bekanni ,

doß der Gemeinderat einer Bremener Firma die

Errichtung eines eigenen Gaswerks für Plank⸗
ſtadt übertragen hat .

Wollmatingen . Bei einer Bürgeraus⸗

ſchußſitzung wurde unter anderem dem Bür⸗

germeiſter der Gehalt von 800 M. auf 1400 M. ,
dem Ratſchreiber von 650 M. auf 800 M. und

dem Gemeinderechner von 500 M. auf 600 M.

aufgebeſſert .

St . Georgen ( Schwarzwald ) . Unſer Gemein⸗

derat hat ſchon vor einiger Zeit das Anſinnen
der Elektrizitätsgeſellſchaft Triberg , für die öffent —
liche Lichtanlage die reichsgeſetzliche Be⸗

leuchtungsmittelſteuer ſeitens der Ge⸗

meinde zu übernehmen , abgelehnt . Daraufhin
har die Geſellſchaft mitgeteilt , daß ſie die Sache
im gerichtlichen Wege entſcheiden laſſen wolle ; nach

Benehmen mit den übrigen beteiligten Gemeinden

beſchloß der Gemeinderat , daß namens dieſer Ge —

meinden dem Gemeinderat Triberg die Prozeß —
führung übertragen werden ſoll . Es handelt ſich
um eine prinzipielle Frage für Gemeinden , die

elektriſchen Strom zur Straßenbeleuchtung nicht
aus eigenen Lichtwerken beziehen . Man ſieht der

Entwicklung der Dinge natürlich mit Spannung
entgegen .

Freiburg . Einem Boten des Hauptſteueramts
ſind kürzlich durch Fundunterſchlagung oder Dieb⸗

ſtahl 8000 Mark abhanden gekommen . Für

die Ermittelung desjenigen , der ſich das Geld

angeeignet hat , wurde eine Belohnung bis zu 300

Mark ausgeſetzt . Auf dem ſtädtiſchen Rentamt

kam Mitte Auguſt ein ähnlicher Fall vor . Dort

kam einem Kaſſenboten eine Mappe mit über

10 000 Mark abhanden . Auch von dieſem Gelde hat

man bis heute keine Spur .

Singen . In einer Sitzung des Bürger⸗

ausſchuſſes wurde beſchloſſen , anſtatt der bis⸗

herigen Wohnungseinſtellung ſeitens der Gemeinde

für die Hauptlehrer der Volksſchule eine Miet

zinsentſchädigung zu zahlen . Die Libera⸗

len ſtimmten für 600 M. als entſprechende Ab —

löſung , während das Zentrum den Gemeinderats —

antrag mit 550 M. zum Beſchluß erhob . — Eine

begrüßenswerte Aenderung in der Gehaltsfrage
der ſtädtiſchen Beamten bildet der beſchloſſene Ge —

haltstarif . Der Antrag des Gemeinderats

wurde vom Bürgerausſchuß dahin abgeändert , daß

die bisherigen Gebühren ( außer den Anzeigege⸗

bühren ) wegfallen und in die Gemeindekaſſe
fließen , wogegen die Anfangsgehalte um den Aus⸗

fall erhöht werden . Die Gehalte der Schutzleute ,
des Feldhüters uſw . wurden noch um 100 M. er⸗

höht . Dieſes einmütige Vorgehen des Bürgeraus —
ſchuſſes zum Beſten der ſtädt . Beamten kann nur

begrüßt werden . — Die Vertreterverſammlung der

kath . Lirchengemeinde beſchloß einſtimmig
die durch den Kirchenneubau nötig gewordene Auf⸗
nahme eines Anlehens von 400 000 Mark bei

der Karlsruher Lebensverſicherung zum Zinsfuß
von 4½ Prozent und zum Kurs 99 . 25 . Infolge
der finanziellen Laſten für die Kirchengemeinde

muß von der Errichtung einer zweiten Pfarrei
vorläufig noch abgeſehen werden . — Die evang .
Gemeinde iſt ſo angewachſen , daß das beſchei —
dene , Mitte der 60er Jahre erbaute Kirchlein ihr
zu klein geworden iſt . Die Erbauung einer größeren
Kirche mit einem Aufwand von 175000 Mark

wurde von der evang . Gemeinde einſtimmig ge—⸗

nehmigt .

Sandhauſen ( bei Heidelberg ) . Hier iſt Bür⸗

germeiſter Fz . Hambrecht , der die Geſchäfte der

Gemeinde ſeit 18 Jahren zur Zufriedenheit aller

erledigt hat , nahezu einſtimmig wiedergewählt wor⸗

den , mit 60 von 69 abgegebenen Stimmen . Herr
Hambrecht iſt auch Vorſitzender des Landgemeinde —
verbandes . ( Wir gratulieren ! )

Ochſenfurt . Aus dem Rathauſe wurde am

hellen Tage durch Einbruch eine Kaſette mit

5000 Mark Verſicherungsgelder geſtohlen , ohne daß
die im Erdgeſchoß befindliche Polizeiwache etwas

gemerkt hatte .

Beſtenheid ( Amt Wertheim ) . Vor einigen

Tagen beſchäftigte ſich der Gemeinderat mit der

Frage der Eingemeindung mit Wertheim .
Drei Mitglieder ſtimmten für und drei gegen eine

Eingemeindung ; ein Mitglied des Gemeinderats

enthielt ſich der Abſtimmung . Das entſcheidende
Wort wird nun die Gemeindeverſammlung zu

ſprechen haben .

Kommingen ( Amt Engen ) . Die Gemeindever —

ſammlung hat die Erſtellung des Ortsnetzes

für elektriſche Kraft durch die Gemeinde

mit allen gegen eine Stimme beſchloſſen .

Lörrach . Die geplante Schwemmkana⸗

liſation , über die die Gemeinde Lörrach mit der

Stadt Baſel ſchon ſeit längerem unterhandelte , geht

ihrer Verwirklichung entgegen . Die Vorverhand —

lungen ſind jetzt abgeſchloſſen . Baſel übernimmt

die geſamten Koſten in Höhe von 250000 M. für
die Erſtellung der Kanaliſation von der Grenze
bis zum Rhein .

Gottenheim ( Amt Breiſach ) . Der 63jährige
verheiratete Farrenwärter Streicher wurde voni

einem Farren , als er ihn reinigte , derart an die

Wand gedrückt , daß er ſchwere Verletzungen erlitt ,

denen er erlag . Die häufigen Unglücksfälle mahnen

zur größten Vorſicht bei der Behandlung der Ge —

meindefarren .

Fahrnau ( Amt Schopfheim ) . Der hieſige Bür⸗

gerausſchuß genehmigte einſtimmig die Summe

von 10500 Mark als Zuſchuß zur Erbauung
einer elektriſchen Bahn Wieſental - Gersbach —
Todtmoos . Vorausſetzung dabei iſt , daß Fahrnau
eine Halteſtelle erhält .

Freiburg . In einer Sitzung des Gemeinde —

rats in Mülhauſen wurde die Abgabe von

Attien der Oberrh . Kraftwerke A. ⸗G.

an die Stadt Freiburg in Höhe von 1 Million M.

zum Satze von 105 Prozent beſchloſſen .

Sipplingen . Unſer neues Schulhaus er⸗

hält demnächſt einen prächtigen Schmuck . Herr
Architekt Ilg von Ueberlingen , der Erbauer des

Schulhauſes , hat in jeden Schulſaal eine Uhr mit

elektriſchem Läutewerk geſtiftet . Auch das Ge —

meindewappen über dem Portal iſt eine Stiftung
des Herrn Ilg .
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Staufen . Das dem Fabrikanten Hipp ge —

hörige Elektrizitätswerk iſt durch Kauf an

die Oberrheiniſchen Kraftwerke , um 90 000 Mark ,

übergegangen . Die Gemeinde Staufen hat mit

den Oberrheiniſchen Kraftwerken in Mülhauſen be —

reits einen neuen Vertrag abgeſchloſſen , der ihr

billige Energie auf viele Jahre hinaus ſichert .
Der Bürgerausſchuß hat dem von dem Gemeinde —

rat abgeſchloſſenen Vertrag ſeine Zuſtimmung ge —

geben .

Müllheim . Der Verbandsausſchuß der Spar⸗

kaſſe Müllheim beſchloß in ſeiner letzten Sitzung

einſtimmig den Bau eines neuen Verwal⸗

tungsgebäudes , deſſen Baukoſten auf 100000

Mark veranſchlagt ſind . Dem Kreisverband Lör —

rach wird zum Zwecke der Subventionierung der

Kreiswinterſchule Müllheim ein Darlehen von 6200

Mark zum Einlagezinsfuß gewährt . Die Satz⸗
ungen der Sparkaſſe haben in verſchiedener Bezie —
hung Aenderungen erfahren . Ein Antrag der Ver —

treter Müllheims , die Sparkaſſe ſoll aus ihren .

jährlichen Ueberſchüſſen die Realſchule mit 3000 ,
die Frauenarbeits - und die Gewerbeſchule mit je
1000 Mark ſubventionieren , wurde als zurzeit un —

erfüllbar , abgelehnt .

Schwaningen ( Amt Bonndorf ) . Bei dem

großen Brand hier war auch dem Schmiedmeiſter

Friedrich Bachmann ſeine Geldbörſe mit

einem 100 Markſchein der Reichsbank , etwas Gold —⸗

und ſonſtige Münzen verbrannt . Bei den Auf⸗
räumungsarbeiten wurde das Portemonnaie ge—⸗

funden . Das Leder und der 100 Markſchein war

verkohlt . Das Ganze bildete einen Klumpen . Durch

Vermittelung des Hauptſteueramts in Stühlingen
erhielt Bachmann von der Reichsbank in Berlin

den 100 Marſbſchein erſetzt .

In Karlsruhe ſchließt der Gemeindehaushalt
mit rund 9,7 Millionen Einnahmen und rund

8,9 Millionen Ausgaben . Anlehensſchulden hatte
die Stadt am 1. Jan . d. J . 42,5 Mill . gegen 39,5

Mill . am gleichen Tage des Vorjahres . Dem zur

Schuldentilgung erforderlichen Betrag von 2,24
Millionen ſtehen aber 2,38 Millionen Ertrag aus

Betriebsüberſchüſſen der ſtädtiſchen Werke gegen —
über . Aus allgemeinen Mitteln ſind daher zur

Verzinſung und Tilgung der Anleihen keine Mittel

nötig . Die Steuerkapitalien hatten ſich vermehrt ,

aber nicht in gleichem Maße wie im Jahre 1909 .

Die Steuerkapitalien für 1911 weiſen übrigens

wieder mit Ausnahme derjenigen des Liegen —
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ſchaftsvermögens eine ganz erhebliche Aufwärts⸗
bewegung auf . Nachdem die Bautätigkeit im lau⸗

fenden Jahre eine regere geworden iſt , iſt auch
die Zunahme der Liegenſchaftskapitalien für 1911

und die folgenden Jahre beſtimmt zu erwarten .

Das Vermögen der Stadt belief ſich Ende 1910

auf 54,9 Mill . M. , gegenüber dem Vorjahre mehr

5,8 Millionen Mark . Nach Abzug der Schulden

ergibt ſich ein Reinvermögen von 11,87 Millionen

Mark . Dürften übrigens die Gebäude und Grund —

ſtücke mit ihrem mutmaßlichen Verkaufswert an —

ſtatt nur mit dem Brandverſicherungsanſchlag und

die gewerblichen Anlagen mit ihrem Ertragswert
anſtatt nur mit dem Steueranſchlag in Berech —

nung gezogen werden , ſo würde ſich das Rein —

vermögen von 11,87 Millionen auf 63,1 Pil⸗
lionen erhöhen . Neben dieſem Kapitalsvermögem
der Stadt beſitzen noch an aktivem Vermögen ,
die Spar - und Pfandleihkaſſe 1,4 Millionen , die

weltlichen Stiftungen 2,1 Millionen Mark . Die

bewilligten Anleihemittel ſind nahezu aufge —

braucht und die Stadt wird , wie der Bericht in

Ausſicht ſtellt , bald wieder zur Aufnahme einer

neuen Anleihe ſchreiten müſſen .

Perſonalnachrichten .

Verſetzungen :
Reviſor M. Kiefer in Freiburg zum Bezirksamt

St . Blaſien .
Reviſor Fritz Ruprecht in St . Blaſien zum

Bezirksamt Freiburg . “

Reviſor Willy Herold in Schwetzingen aus⸗

hilfsweiſe zum Bezirksamt Offenburg .
Reviſor Julius Schweizer in Ettlingen aus⸗

hilfsweiſe zum Bezirksamt Emmendingen .
Aktuar Alfred Bueb in St . Blaſien zur Ober⸗

reviſion Gr . Miniſteriums des Innern .
Reviſionsgehilfe Wilhelm Ehret bei Gr . Ober⸗

direktion des Waſſer - und Straßenbaues aus⸗

hilfsweiſe zum Bezirksamt Raſtatt .
Beurlaubt :

Reviſionsgehilfe Wilhelm Weinspach bei der

Oberreviſion Gr . Miniſteriums des Innern
behufs Uebertritts in den Dienſt der Stadt⸗

gemeinde Heidelberg .
Entlaſſung auf Anſuchen :

Revident Leopold Kupferſchmid , nunmeh⸗
riger Bürgermeiſter in Waldshut .

Reviſionsgehilfe Chriſtian Grampp , behuf
Uebertritts in den Dienſt der Stadtgemeind

Radolfzell .

8

Verlage erſchienene
Wer eine neue Gemeinderegiſtratur anzulegen hat , verſäume nicht , ſich das in unſerm

Bandbuch für Gemeindebedmte
ein Leitfaden für das Regiſtraturweſen und die Verwaltung der Gemeinden , ſowie Muſter unſerer

Hktendecken OPallien )
mit vorſeitig bedruckten Aufſchriften und rückſeitig mit erläuternden Bemerkungen verſehen ,
zukommen zu laſſen . Es wird damit eine ganz erhebliche Zeiterſparnis und bedeutende Erleichte⸗

rung erzielt , und ſomit Geld erſpart⸗
Der Verlag :

Vonndorfer Buchdruckerei Spachholz K& Ehrath Bonndorf , Schwarzwald .
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Welche Verwaltung
stellt led . Kaufmann , 27 Jahre alt , ev . , Sol -

dat gewesen , absolut anständiger Charakt er ,

bisher in Vertrauensstellung , beste Refe -

renzen , unbedingt zuverlässig und ver —

schwiegen , sicherer Rechner , Sofort oder

später ein . Suchender ist von angenehmen

Aeusseren , arbeitsfreudig , bescheiden und

event . kautionsfähig und glaubt für den

Bürobetrieb eines Krankenhauses etc . ge -

E
zu sein . Gefl . Angebote erbitte

unter H 464 an Invalidendank , Breslau V

FFEUECECCCECCGCGCGCoCoCooöoooooooo

Wichfig
für Bürgermeiiter und Rafichreiber !

Alphabetischer Wegweiser durch die

Gemeinde⸗Gebührenordnung , Mt 2 .—
Die Tabelle iſt das beſte Hilfsmittel in Gebührenſachen .
Es iſt ſofort erſichtlich , was der Bürgermeiſter oder der
Ratſchreiber anzuſprechen hat , oder für welche Geſchäfte

überhaupt keine Gebühr angeſetzt werden darf .

Alphabetisch - tabellarischer Wegweiser

durch die gesamte

Gemeindeverwaltung Mk . 1,50 .

Beide Tabellen ſind zum Aufhängen an die Wand und

werden nur miteinander abgegeben .

Spachholz & Ehrath

Impreſſenverlag , Bonndorf , bad . Schwarzwald .

Kassenschränke

Stahlpanzerschränke
Tresors ( Bankgewölbe )

Erstklassige Ausführung

Wilh. Weiss angerden Karlsruhe

Gr . Hoflieferant , Lieferant i . Banken , Behörden .

[ Bülow - Didninos
fabrikat erſten Kanges .

fllle Stil - und Bolzurten . Bequeme Teilzahlung
von monätlid 20 ſ [ lk . an .

Bei Barzahlung höchsfer Rabait bis 30 „ / .

Fronko - Bieierung , 14 Tage Probezeit , 10 Jahre ichrift -

liche Garantie . Abbildungen und Offert . frei . Tau -

sende Referenzen aus allen Kreisen , beionders aqus
fimtsrepidentenkreisen .

Fr . Siering , Mannheim CS Nr . 8

Bieferont des Uerbundes .

Wahlimpreſſen
zu Gemeindewahlen

nach der neuen Gemeindewahlordnung
Ferner :

Formulare für Gemeindegerichte
und vergleichsbe hörden

Ordentliches Verfahren vor dem Gemeindegerichte

. Mahnverfahren
Arreſte und einſtweilige Verfügungen
Verfahren vor der Vergleichsbehörde ( Sühneverhandlung )

in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten
Verfahren vor der Vergleichsbehörde ( Sühneverhandlung )

bei Beleidigungen und Körperverletzungen

EHIOOUD
Gemeinde⸗Voranſchlag .

Rechnungsimpreſien mit Vordruck

und zwar von § 1 bis § 45 Einnahmen und Aus⸗

gaben .
Der Gebrauch dieſer Vordruckimpreſſen erſpart nicht

nur viel Zeit , ſondern er vereinfacht und erleichtert auch die

Arbeit der Rechnungsſteller und der Reviſion . Sie ſind
darum mit Recht beſtens empfohlen .

Vonndorfer Vuchdruckerei , Spachholz & Ehrath .

Vonndorf ( Schwarzwald ) .

Sur gefälligen Beachtung !
Um Portoauslagen und Umſtändlichkeiten zu vermeiden , wolle man ſich in allen auf die Leſtellung und

den Verſand der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenbeiten an die

Geſchäftsſtelle der Zeitſchrift für das Rechnungsweſen der Gemeinden 1c . in Bonndorf ( Schwarzw ) ,

in allen übrigen auf den Jnhalt der Zeitſchrift ſich beziehenden Angelegenheiten aber an die

Schriftleitung der Zeitſchrift für das Rechnungsweſen der Gemeinden elt . in Konſlanz ( Schützenſtr . 20 )

wenden . — An den Verlag in Vonndorf ſind auf die Zeitſchrift ſich beziehende Sendungen nicht zu bewirken .

Verlag und Redaktion : Der Amtsrevidenten⸗Verein für das Großherzogtum Baden , Geſchäftsſtelle in Bonndorf ,

Schriftleitung : Oberreviſor Bundſchuh in Konſtanz . — Druck : Spachholz & Ehrath , Bonndorf .
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